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Kurze AWÄW zm BemtvortNg der Früge:

„Wäre eine Unterstützung des Samariterwesens von Keite der Unfall- und Kaft-
pflichtversicherungsgesellfchaften nicht in deren eigenem Interesse!"

(Lou Louis (5 ram er. Ccutralpräsidcut des schwciz. Samariterbundes.)

Bevor ich zur Beantwortung, resp. Auseinandersetzung obiger Frage gehe, muß ich

als Einleitung vorausschicken, was das Samariterwesen im großen Ganzen will und bezweckt.

Das Samariterwesen will erstens dem Laien so viele Kenntnisse und Fertigkeiten
beibringen, daß er bei einem Unglücksfalle dem Verletzten die erste Hülfe bis zur Ankunft
des Arztes leisten kann. Dem Samariter wird daher in den Kursen theoretischer und prak-
tischer Unterricht erteilt und ihm genau vorgeschrieben, wie weit er in der ersten Hülfeleistnng
gehen kann und darf, was er alles zu beachten hat oder unterlassen soll, wie er die Not-
verbände anzulegen und den Transport zu bewerkstelligen hat. Die ernste Mahnung des

Herrn Prof. Dr. Esmarch: „nur nicht schaden!" wird ihm wiederholt zugerufen.
Das Samariterwesen will aber weiters den Laien belehren, daß er von aller Kur-

Pfuscherei, Quacksalberei und Geheimmittelkrämerei fern bleiben soll. Dieses zweite wird Haupt-
sächlich dadurch erzielt, daß der Samariter in den theoretischen Lehrstnnden seinen eigenen
Körper und seine Funktionen kennen lernt und daraus ersieht, welch' zarter und wunder-
samer Organismus der Mensch ist. Er lernt weiter begreifen, warum der Arzt jahrelanges
Studium gebraucht, um voll und ganz in die medizinische Wissenschaft einzudringen, und
daß derselbe allein berufen ist und sein soll, Kranke und Verletzte zu behandeln. So wenig
du, geehrter Leser, mit einer verdorbenen Uhr zum Schuhmacher oder mit zerrissenen Kleidern
zum Schreiner gehst, um dieselben ausbessern zu lassen, sondern zu dem betreffenden Fach-
manne, und du dann immer noch denjenigen auswählst, von dessen Berufstüchtigkeit du über-
zeugt bist, so solltest du noch viel weniger deinen eigenen Körper einem Charlatan anver-
trauen. Es ist daher Aufgabe des richtigen Samariters, nicht nur dem Verunglückten die
erste Hülfe zu leisten, sondern seinen Nebenmenschen auch zu belehren und ihn abtrünnig zu
machen von Aberglauben, Kurpfuschern, Marktschreiern und Geheimmittelkrämern. Wenn er
auch nie in den Fall kommen sollte. Hülfe bei Unfällen zu leisten, so hat er sich doch ein
großes Verdienst erworben um die Menschheit, wenn er diese zweite Aufgabe zu lösen be-

strebt ist.
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DieS sind die Zwecke deS Samariterwesens. Was hat nnn dasselbe mit den Unfall-
und Haftpflichtversichcrnngsgcsellschaftcn zn thun? Sehr viel. Nicht ans jedem Bauplatz,
in jeder Fabrik, in jeder Werkstatt ist ein Arzt gleich zur Stelle, wenn ein Unfall begegnet.
Versetzen wir uns in eine Fabrik: Durch ungeschickte Handhabung seines Werkzeuges zcr-
schneidet sich ein Arbeiter die Armschlagader, das Blut spritzt in hohem Strahl heraus, der
Arme wird bleicher und bleicher, infolge starken Blutverlusts sinkt er in Ohnmacht. Seine
Ncbcnarbeiter stehen jammernd um ihn herum und keiner weiß zu helfen. Man schickt zum
Arzte; doch bis derselbe zur Stelle ist, hat sich der Verunglückte verblutet und ein junges,
blühendes Menschenleben ist in wenigen Minuten dahin. Wie anders wäre es gewesen, wenn
der Verletzte selbst einen Samariterkurs durchgemacht hätte: er hätte seinen Nebenarbeiten:
sofort Anleitung geben können, was sie hätten thun sollen; oder noch besser wäre es, einige
der Mitarbeiter wären kundige Samariter gewesen. Anstatt einen jungen blühenden Mann
als Leiche vor sich zn haben, um die vielleicht noch eine Witwe mit mehreren Kindern jam-
mcrnd stehen, wäre derselbe wahrscheinlich in wenigen Tagen wieder geheilt und arbeitsfähig.
Der Fabrikbesitzer und die UnfallversichcrnngSgescllschaft hätten, anstatt einige Tausend Franken
Haftpflicht zu bezahlen, bloß eine kleine Entschädigung für einige Tage Arbeitsunfähigkeit
entrichten müssen.

Ein anderes Beispiel: Ein Arbeiter verletzt sich unbedeutend und beachtet diese Klcinig-
keit kaum. Da die Verletzung aber nach zwei oder drei Tagen anfängt zu schmerzen, so

wendet er allerlei Hausmittel, Salben und dergl. an, die ihm von Bekannten, Vettern und
Basen angeraten werden. Die Sache wird jedoch immer schlimmer und zuletzt entschließt cr
sich, einen Arzt zn beraten, nachdem notorische Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist. Wer trägt
auch hier wieder die Kosten? Natürlich sein Arbeitgeber und die Unfallversichernngsgesellschaft.
Wäre der Mann selbst Samariter gewesen, so hätte er gewußt, daß auch die kleinste Vcr-
letznng reingehalten und sofort kunstgerecht, d. h. durch einen Arzt, behandelt werden muß.

Aus eigener Erfahrung könnte ich noch Dutzende solcher Beispiele aufweisen. Es ist
ja eine erwiesene und allbekannte Thatsache, daß wenn bei einem Unfälle die erste Hülfe richtig
und mit Verständnis dargebracht wird, dies sehr viel zur Linderung der Schmerzen und zur
schnellen Heilung beiträgt, ja sehr oft ein Menschenleben gerettet wird.

Die Aktivmitglieder des schweiz. Samariterbundes haben im Vcreinsjahr 1896/97 laut
Jahresbericht bei 4734 Unfällen Hülfe geleistet. Nehmen wir an, von diesen 4734 Unfällen
seien nur 1999 der Haftpflicht unterworfen gewesen, die durchschnittliche Zeit der Arbeits-
Unfähigkeit betrage 39 Tage, habe sich aber durch die richtige erste Hülfeleistung auf 15 Tage
reduziert, so ergiebt sich demnach anstatt 39,999 bloß 15,999 Tage Arbeitsunfähigkeit; die

Unfall- und Haftpflichtversicherungsgesellschaften hätten somit anstatt 39,999 Tagen, den Tag
zn 4 Fr. berechnet, nur 15,999 X 4 ^ 69,999 Fr. zn bezahlen, also 69,999 Fr. weniger.

Aus diesen wenigen Beispielen und Zahlen ist gewiß ersichtlich, daß die Unfallversichc-
rnngsgesellschaften das größte Interesse am Gedeihen des Samaritcrwesens haben sollten; zn
ihrem eigenen Nutzen sollten sie dasselbe unterstützen und den Samaritervcreinen Beiträge
an die Knrskosten und Materialanschaffnngen verabfolgen, denn nebenbei sei noch bemerkt,

daß ein Hanptparagraph der Statuten aller Vereine des schweiz. Samariterbundes jedem

Samariter strengstens untersagt, weder Belohnung für geleistete Hülfe noch Bezahlung für
gebrauchtes Material zn verlangen oder abzunehmen.

Ich glaube, es sei gestattet, die Unfallversicherungen mit den Fenerversichernngsgescll-
schaften zn vergleichen. Warum geben letztere namhafte Beiträge an Gemeinden w., die sich

für das Löschwesen zweckentsprechend einrichten? Warum sollten die Unfall- und Haftpflicht-
Versicherungsgesellschaften nicht ein Gleiches thun für das Samariterwcsen? — Die Feuerver-
sichernngsgcsellschaften bezwecken durch ihre Beitragleistung, daß bei einem Brandausbrüche
rasch und thatkräftig eingegriffen werden kann, damit das Feuer so schnell wie nöglich gc-
löscht wird und sie (die Gesellschaft) dadurch vor allzugroßem Schaden bewahrt bleiben.

Wie der Feuerwehrmann sein Möglichstes thut, um dem Schadenfeuer Einhalt zu ge-

bieten, so will der Samariter verhüten, daß bei einem Verunglückten durch unrichtige Bc-
Handlung der Schaden noch verschlimmert werde; er will die Verletzung so behandeln, daß,

wenn immer möglich, eine schnelle Heilung erfolgt oder daß wenigstens bis zur Ankunft des

Arztes die Wunden vor üblen Einflüssen bewahrt bleiben. Durch alles dieses bewirkt er aber

auch, daß die Unfallversicherungsgescllschaften sehr oft vor Auszahlung großer Entschädigungen
bewahrt werden.



Herr Dr, Aßmus in Leipzig sagt u. a. in einem Artikel „Etwas über Unfallstatistik"

„Die Verletzten sind, wie jedermann weiß, beim Eintritt der Verletzung zunächst

„auf sich und ihre Arbeitsgcnosscn angewiesen. Auch weiß jedermann, wie groß die

„liebe Einfalt des einfachen Mannes in Bezug auf die ersten Maßnahmen bei einer

„Verletzung oder einer plötzlichen Erkrankung ist. Die mangelhafte Einsicht der Ar-
„beitcr systematisch zu heben, ihre Vorurteile und ihren Aberglauben in Bezug auf
„den menschlichen Körper zu bekämpfen, sie in den Stand zu setzen, wenigstens nichts
„Schädliches bei ihren Verletzungen vorzunehmen und baldigst den Arzt aufzusuchen,

„kann nur durch eine gute Unterweisung in der ersten Hülfe erreicht werden, und dies

„ist das Ziel der Samariterbestrcbungen, die durch Unfälle am nationalen Wohlstände
„herbeigeführten erheblichen Verluste mit herabzusetzen zu helfen/
Nach allem dem oben Angeführten glaube ich die im Titel angeführte Frage dahin

beantworten zu können, daß es im eigenen Interesse der Unfall- und Haftpflicht-
Versicherungsgesellschaften läge, das Samariterwesen fördern zu helfen und dasselbe
durch freiwillige Beiträge zu unterstützen. Solche Bestrebungen zu fördern, kann nur einer

guten Sache zur Verwirklichung verhelfen, abgesehen davon, daß die Versicherungsgesellschaften

durch Herabsetzung der Unfallrisikcn erheblichen finanziellen Nutzen ziehen.

Was mich zur Ausarbeitung dieser kurzen Auseinandersetzung bewogen hat, ist die bc-

mühende Thatsache, daß von den 19 Unfall- und Haftpflichtversichernngsgesellschaften, die in
der Schweiz konzessioniert sind und an die der Ecntralvorstand des schwer;. Samariterbundes
im Monat Juli laufenden Jahres ein gut motiviertes Beitragsgcsuch gestellt hat, bloß eine

einzige, die Zürcher Unfall- und Haftpflicht-Aktiengesellschaft, mit dem schönen Beitrag von
590 Franken uns entgegengekommen ist. Zwei weitere haben nichtssagende Antworten ge-

geben und die andern sechzehn sich nicht einmal veranlaßt gefunden, zu antworten. Hoffen
und wünschen wir, daß, falls der einten oder anderen dieser Gesellschaften gegenwärtige Zeilen
zu Gesichte kommen, sie in ihrem eigenen Interesse eine günstigere Meinung über das L?a-

maritcrwesen erhalten.

»<ZZ WmznWr ê«mteàà

Knrsrhronik.
Im Fort Airolo hat im Laufe dcö Sommers unter der dortigen SicherhcitSmannschaft

ein zweiter Samaritcrkurs stattgefunden; der erste Kurö ist bekanntlich im Winter 1895/99
absolviert worden. Es beteiligten sich daran 14 Unteroffiziere und Soldaten der Sicherheits-
wache, und 4 Unteroffiziere, welche schon den ersten Kurs durchgemacht hatten, benutzten den

zweiten als Aushülse und zur Repetition. Kurslcitcr war der Platzarzt von Airolo, Herr
Hauptmann Tognola. Die im Auftrage der militärischen Behörden durch Oberstlieutenant
Mürset abgenommene Inspektion (i13. Juli 1897) ergab durchaus befriedigende Resultate,
was der SichcrheitSwache bei deren angestrengtem Dienst (GcbirgSmärsche, Absendung kleinerer
und größerer Detaschemente an entlegene Punkte) nur zu gute kommen kann. Sollte auch

der eine oder andere Kursteilnehmer ans der SicherhcitSwnchc wieder austreten, so bleiben

seine Samaritcrkcnntnisse damit nicht verloren. Die wackere Samaritcrschar am Gotthard
sei herzlich willkommen!

UereinsLhvonik.
Sonntags den 1. August abhin wurde von den Samaritcrvereiucn Höngg, Orlikou,

Obcrstraß, Unterstraß und Wipkingcu in Affoltcrn bei Zürich eine interessante Fcldübung
abgehalten. Beinahe 100 Personen (Damen und Herren) beteiligten sich an derselben. Die
schaulustige Einwohnerschaft von Affoltcrn und Umgebung gab ihr Interesse an der Sache
in lebhafter Weise kund. Supponiert: eine Tobelschlucht unterhalb eines steil ansteigenden,
mit Häusern besetzten Hügels mit daneben liegendem Steinbruch wurde infolge anhaltenden
Regenwetters und unvorsichtigen Steinsprengens verschüttet. Etwa 39 Knaben wurden an


	Kurze Abhandlung zur Beantwortung der Frage : "Wäre eine Unterstützung des Samariterwesens von Seite der Unfall- und Haftpflichtversicherungsgesellschaften nicht in deren eigenem Interesse?"

